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~ Stellungnahme der Österreichischen Hochschülerschaft zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes mit dem das Allgemeine Hochschulstudiengesetz, das Uni-
versitäts-Organisationsgesetz und das Kunsthochschul-Studiengesetz geändert 
werden soll. 

Mit der Vereinfachung des Instriptionssystems wird einer alten Forderung 
der ÖH nach Abschaffung der "Iummerninskription" Rechnung getragen. 
Aus dem Gesetzesentwurf geht jedoch nicht hervor, ob und wenn ja, wie 
studienabschnittübergreifendes Studieren möglich ist. 
Das Vorziehen von Prüfungen aus dem zweiten Abschnitt in den ersten muß 
unbedingt gewährleistet bleiben. Eine gen aue Regelung wäre wünschenswert. 

Auch darf die Inskriptionserleichterung (im Zuge von Erlässen im Kompetenz­
bereich von Studienkommissionen etc.) keine Verschulung des Studiums, z.B. 
in Form von "Prüfungsfahrplänen" oder "Blockinskription" nach sich ziehen. 
Zu diesem Thema wären Erläuterungen notwendig. 

Die Anwendung der Haftungsmaßstäbe des Amtshaftungsgesetzes und des Organ­
haftpflichtgesetzes auf Studierende im Rahmen der Lehrveranstaltungen ist 
begrüßenswert. 

Weiters betrachten wir es als positiv, daß Prüfungen und Lehrveranstaltungen 
ab jetzt auch mit gesetzlicher Verankerung in Fremdsprachen abgehalten 
werden können. Jedoch wäre (durch entsprechende Verankerung in den § 16 
Abs. 16 bzw. § 24 Abs. 7) sownhl die Beendbarkeit des Studiums durch aus­
schließlich in deutscher Sprache abgehaltene Prüfungen, als auch ein aus­
reichendes Maß an Lehrveranstaltungen, die in deutscher Sprache abgehalten 
werden, zu gewährleisten. 

Prüfungen und Lehrveransta ltun.gen so 11 en in Fremdsprachen angeboten werden, 
aber der Studienabschluß in der Muttersprache muß gewährleistet sein. 

Die Verbesserung der Anrechnungsmodalitäten von Prüfungen und Studien im 
Ausland ist dringend notwendig. Der Entwurf bringt hier zwar Vereinfachungen, 
aber nicht in ausreichendem Maße. Über das Vorliegende hinausgehend wäre 
es notwendig, etwa auch ein Studium irregulare mit ausländischen Universi­
täten kombinierbar zu machen. 
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Die Österreichische Hochschülerschaft lehnt jede Form der Studiengebühr, 
auch die in den Erläuterungen angesprochene, kategorisch ab. Die Student I 
innlen, die im Ausland studieren wollen, haben vielfältige Möglichkeiten 
an Universitäten zu studieren, die keine oder zumindest nicht höhere 
Studiengebühren als die österreichischen Universitäten für ausländische 
Studierende verlangen. 

Wir stehen Ihnen gerne zu einem ausführlichen Gespräch über diese und 
andere Novellen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stef~~kowitz 
Vorsitzender 
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Joachim Schwendenwein ' 
Referent für Bildung und 
Politik 
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